
  Anlage 1 

Verwaltungsorganisation 

 

Zentrale Vergabeberatungsstelle  

der Stadt Taunusstein und der Gemeinde Niedernhausen 

Gültig für: Öffentliche Ausschreibungen (ÖA) 

  Beschränkte Ausschreibungen (BA) 

  Offene und Nichtoffene Verfahren 

  Verhandlungsverfahren 
 

Nr. Aufgaben Zuständigkeit Mitwirkung 

1a 
Formblatt „Wahl der Vergabeart“ 
erstellen 

Fachbereiche/ 
Vergabestelle 

ZVBS 
Beratung 

1b Vergabeart festlegen ZVBS 
Fachbereiche/ 
Vergabestelle 

2 
Vergabeunterlagen (EVM’s u. 
Leistungsbeschreibungen) 
erstellen 

Fachbereiche/ 
Vergabestelle 

ZVBS 
Beratung 

3a Veröffentlichung erstellen (nur ÖA) 
Fachbereiche/ 
Vergabestelle 

ZVBS  
Beratung 

3b 
Veröffentlichung prüfen und 
freigeben 

ZVBS 
Fachbereiche/ 
Vergabestelle ggfs. 
Überarbeitung 

4 
Vergabeunterlagen prüfen und 
freigeben 

ZVBS 
Fachbereiche/ 
Vergabestelle ggfs. 
Überarbeitung 

5 

Bekanntmachungstext 
veröffentlichen, 
Vergabeunterlagen hochladen 
bzw. versenden  

ZVBS 
veröffentlicht 
bzw. lädt hoch 

Fachbereiche/ 
Vergabestelle versenden 
Vergabeunterlagen  

6 Mit Bietern kommunizieren 
ZVBS bzw. 
über Büros 

Fachbereiche/ 
Vergabestelle 

7 Angebote entgegennehmen ZVBS ./. 

8 Eröffnungstermin durchführen ZVBS  
Fachbereiche/ 
Vergabestelle können 
teilnehmen 

9 
Erste Durchsicht der Angebote im 
Rahmen des Eröffnungstermins 
durchführen 

ZVBS 
Fachbereiche/ 
Vergabestelle können 
teilnehmen 

10 
Wertung (Vergabevorschlag) und 
Gremienvorlage erstellen 

Fachbereiche/ 
Vergabestelle 

ZVBS 
Beratung 
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11 
Wertung (Vergabevorschlag) und 
Gremienvorlage prüfen und 
freigeben 

ZVBS ./. 

12 Auftrag vergeben 
Fachbereiche/ 
Vergabestelle 

ZVBS Beratung, Vorab- 
mitteilung vor Zuschlags-
erteilung bei EU-Vergaben 

13 Absageschreiben versenden 
Fachbereiche/ 
Vergabestelle 

./. 

14 
Vergabedokumentation fortlaufend 
erstellen 

Fachbereiche/ 
Vergabestelle 

ZVBS Beratung 
Bekanntmachung der 
vergebenen Aufträge bei 
EU Vergaben 

 

 

Hinweis: 

Die Übergabe der Unterlagen für die Schritte 1a, 2 und 3a erfolgt in der Regel zeitgleich. Die 

vergaberechtliche Prüfung kann erst nach Vorlage aller dafür notwendigen Unterlagen 

durchgeführt werden. 


